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Redakteur Dr. Schadeberg.

Verhandlungen
des Vereinigten ſtändiſchen Ausſchuſſes zu Berlin

am 25. Januar 1848.
9. 14. Die Feſtungshaft beſteht in einfacher Frei-

heitsentziehung in den dazu beſtimmten Feſtungen, jedoch
unter ſtrenger Beaufſichtigung der Lebensweiſe und der Be-
ſchäftigung der Gefangenen.

Die Abtheilung empfahl die Annahme des Paragraphs,
doch fanden die Abgeordneten Naumann, Dietrich,
Grabow und Huüüfer in dem Zuſatze, daß die Lebensweiſe
und Beſchäftigung der Gefangenen ſtreng beaufſichtigt wer
den ſollte, eine ſo große Willkur, daß dieſe Strafbeſtim-
mung nicht in das ſeither angenommene Syſtem paſſe. Da-
gegen erläuterten die Regierungsorgane den Sinn des Pa-
ragraphen und erklärten, die ſtrenge Beaufſichtigung ſolle
verhuten, daß das Leben des Gefangenen, wie es bekannt-
lich bisher und im Widerſpruch mit der Natur der Strafe
vorgekommen, in ein rein vergnuzliches übergehe. Die
Verſammlung ſtimmte dieſer Erklärung bei, während die
Regierungsorgane zugleich einräumten, daß der Entwurf
einer andern Faſſung bedürfe, um den Sinn des Geſetzes
deſto deutlicher auszudrücken. Der Paragraph wurde ein-
ſtimmig angenommen.

5. 15. Auf Feſtungshaft iſt nicht nur in den geſetz
lich beſtimmten Fällen, ſondern auch alsdann zu erkennen,
wenn die Vollſtreckung der im Geſetze angeordneten Straf-
arbeit oder Gefängnißſtrafe nach Beſchaffenheit der Um-
ſtände fur weniger angemeſſen als die Feſtungshaft zu er-
achten iſt. Jedoch darf bei Verbrechen welche den Verluſt
der Ehrenrechte nach ſich ziehen, niemals auf Feſtungshaft
erkannt werden.

Nach Vorſchrift dieſes Paragraphen iſt dem richterli-
chen Ermeſſen uüberlaſſen, ob Strafarbeit, Gefängniß oder

eſtungshaft verhängt werden ſoll. Die Abtheilung wider
prach dieſer Beſtimmung, und indem ſie erkläarte, es ſei

Aufgabe des Geſetzzebers, die Strafe vorzuſchreiben, trug
ſie auf Wegfall dieſes Theiles des Entwurfs, aber auf Bei-
behaltung der Vorſchrift an, daß bei Verbrechen, die mit
dem Verluſt der Ehrenrechte verbunden ſind, auf Feſtung
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nicht erkannt werden durfe. Nach einigen unerheblichen
Gegenbemerkungen nahm die Verſammlung den Abtheilungs-
antrag mit 54 gegen 44 Stimmen an.

9. 16. Freiheitsſtrafen, wenn ſie nicht auf Lebens-
zeit erkannt werden dürfen die Dauer von 20 Jahren nicht
uberſteigen.

Der Abtheilung ſtimmte die Verſammlung in der un-
veränderten Annahme dieſes Paragraphen bei, und ein von
dem Abg. von Brodowoski geſtelltes Amendement, das Ma-
ximum auf 15 Jahre feſtzuſetzen, wurde mit großer Ma-
jorität abgewleſen.

17 18. Bei den nach Wochen oder Monaten
beſtimmten Freiheitsſtrafen wird eine Woche zu 7 Tagen,
ein Monat zu 30 Tagen gerechnet. (9. 18.) Wenn die Un-
terſuchungshaft gegen einen Angeklagten ohne ſein Verſchul-
den verhängt oder verlängert worden iſt, ſo kann hierauf
bei einer demnächſt zu erkennenden Freiheitsſtrafe oder Geld
buße dergeſtalt Ruckſicht genommen werden daß dieſe Strafe
durch jene Haft fur ganz oder theilweiſe abgebuüüßt zu er-
klaren iſt.

Beide Paragraphen wurden auf den Vorſchlag der Ab-
theilung angenommen doch mit der auch von der Regie
rung gutgeheißenen Veränderung, daß in allen den Fallen,
wo ohne Schuld des Verhafteten die Haft verläängert wor-
den iſt, auch auf dieſe unſchuldige Haft Ruckſicht genom
men werden nicht köönne, ſondern muüſſe.

19. Wenn der Verurtheilte aus der Strafanſtalt
wegen koörperlicher oder Geiſtes- Krankheit in eine öffent-
liche Heilanſtalt gebracht worden iſt, ſo wird ihm die Zeit
des Aufenthalts in der Heilanſtalt auf ſeine Strafzeit an
gerechnet.

Die Diskuſſion bezog ſich darauf, daß der Entwurf nur oöf
fentliche Heilanſtalten nennt, man ſolle die Verordnung auch
auf die Privat Heilanſtalten und Privatkrankenhäuſer aus-
dehnen. Der Regierungskommiſſar Biſchoff nahm von
dem Einwurf Anlaß, das Wort öffentlich dahin zu er
klären, daß Jemand von einer öffentlichen Behörde in
eine Heilanſtalt gebracht werde, ſo daß er nicht in den
Beſitz ſeiner Freiheit gelange. Zuletzt gaben die Regie
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rungsorgane zu, daß der Einwand mehr eine Faſſungsſache
ſei, und die Verſammlung nahm den Entwurf an.

Die Paragraphen 20 25 wurden ausgeſetzt bis die
Vorſchläge der Abtheilung uüber die dreigliederige Theilung
der ſtrafbaren Handlungen zur Erörterung kamen.

6. 26. Die Entziehuug der Befugniß zum ſelbſtſtän-
digen Betriebe eines Gewerbes kann als Strafe fur immer
oder auf eine beſtimmte Zeit ausgeſprochen werden. Jm

letztern Falle darf die Zeit der Entziehung nicht unter 3
Monat und nicht über 5 Jahre betragen.

Den Antrag des Abg. Sperling, daß die zeitweiſe
Unterſagung eines Gewerbebetriebes aus dem Geſetze ent-
fernt wurde, widerlegte der Regierungskommiſſar Biſchoff
durch die bereits in der Gewerbeordnung von 1845 gege
benen Beſtimmungen die Entziehung gewerblicher Rechte
und durch die Berufung auf die vereinsländiſchen Zoll-
Strafgeſetze von 1838, und die Verſammlung trat dem
Entwurfe bel.

9. 27. „Eine Geldbuße, welche wegen Unvermoögens
des Verurtheilten nicht beigetrieben werden kann, iſt in Ge
fängnißſtrafe zu verwandeln. Bei dieſer Verwandlung iſt
eine Geldbuße von einem halben Thaler bis zu 3 Tha-
lern einer eintägigen Gefängnißſtrafe, nach richterlichem
Ermeſſen, gleich zu achten. Doch darf die Dauer der
an die Stelle einer Geldbuße zu ſetzenden Ge-
fängnißſtrafe niemals 4 Jahre überſteigen.
Wenn eine zu verwandelnde Geldbuße neben Strafarbeit
oder Zuchthausſtrafe auszuſprechen iſt, ſo ſoll die Geldbuße
nicht in Gefängniß, ſondern in Strafarbeit oder Zuchthaus,
jedoch unter angemeſſener Verkurzung der Dauer, verwan-
delt werden. Zu einer Umwandlung der Freiheitsſtrafe
in Geldbußen iſt der Richter nicht befugt.

Die Abtheilung hatte dazu folgendes Gutachten abge-
geben „Freiheitsſtrafen ſind die einzigen Strafarten, wel
che ſich allgemein rechtfertigen laſſen weil ſie ruckwirken
auf die Freiheit desjenigen der durch Mißbrauch der Frei-
heit ſich vergangen hat. Dagegen ſind Geldſtrafen ver
werflich, weil durch ſie gewiſſermaßen Strafloſigkeit erkauft
wird, weil ſie nur gegen den Vermögenden zur Anwendung
kommen können, während der Unvermogende eine intenſiv
haärtere Strafe durch Freiheitsentziehung dulden muß, die
Gleichheit vor dem Geſetze daher nicht aufrecht zu erhalten
iſt; weil ſie ferner nicht direkt, ſondern nur indirekt wir-
ken, weil ſie nicht den Verurtheilten allein, ſondern zu-
gleich und oft vorzugsweiſe Dritte treffen, weil ſie endlich
eine Art der Konfſiskation ſind, und Alles, was gegen die
Konfſiskation ſpricht, auch die Anwendung von Geldſtrafen
nicht wuünſchenswerth erſcheinen läßt. Jndeß iſt die Fra-
ge: ob Geldſtrafen ausgeſchloſſen werden konnen? nur bei
Erörterung der einzelnen ſtrafbaren Handlungen, fur wel
che der Entwurf ſie anordnet, zu beantworten, und es wird
daher vorgeſchlagen, die Berathung dieſes Paragraphen
vorläufig auszuſetzen.

Die Verſammlung ließ durch den Vorſchlag der Abtheilung
ſich nicht abhalten, in eine weit ausgreifende Debatte über den
Paragraphen ſich einzulaſſen, und unter Beiſeiteſetzung des
leitenden Gedankens über das Verhältniß zwiſchen Frei-
heitsſtrafe und Geldſtrafe, wie ihn die Abtheilung aufge
ſtellt hatte, nahm ſie den ganzen Paragraphen mit der
Modifikation an, daß die Worte ausgelaſſen wurden:
doch darf die Dauer der an die Stelle einerSeldbuße zu ſetzenden Gefängnißſtrafe niemals

vier Jahre überſteigen.“ Es wurden zwar außerdem
mehrere Amendements geſtellt, die aber alle entweder ab
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e oder als Faſſungsvorſchläge zu Protokoll genommen
wurden.

F. 28. Die Konfiskation des ganzen Vermögens tritt
ein gegen Hochverräther, Landesverräther und ausgetretene
Militärpflichtige.

Außer dieſen Fällen findet die Konfiskation nur in Be
ziehung auf einzelne Gegenſtände ſtatt. Werkzeuge, welche
zur Begehung eines Verbrechens gebraucht oder beſtimmt
worden ſind ſollen, ſofern ſie einem Theilnehmer an dem
Verbrechen gehoören, konfiscirt werden.

Die Abtheilung außerte ſich uber dieſen Paragraphen
wie folgt:

»Unter Nr. 7 iſt die Frage zur Berathung geſtellt
ob die Vermögens Confiscation beibehalten werden ſolle

Für die Beibehaltung der Confiscation wird angeführt, daß
ſie als Sicherheitsmaßregel wirkſam und in vielen Fällen un
entbehrlich ſei. Allein dieſer Grund kann ſchon deshalb nicht
als entſcheidend erkannt werden, weil dieſe Strafart in ſich keine
Rechtfertigung findet. Sie iſt verwerflich, weil ſie gleich ſtraf-
würdige Verbrecher ungleich und mehr noch, als bloße Geld-
ſtrafen nicht den Schuldigen allein, ſondern zugleich und oft
vorzugsweiſe unſchuldige Perſonen trifft. Durch den Schein,
daß ſich der Staat bereichere beeinträchtigt ſie die Würde deſ
ſelben, und dadurch, daß von ihr zugleich unſchuldige Perſonen
betroffen werden erregt ſie Haß und Erbitterung. Mag ſie in
einzelnen Fällen als Sicherheitsmaßregel wirkſam ſein höher
iſt andererſeits gewiß der Nachtheil für den Staat anzuſchlagen,
den feindliche Gefühle und Geſinnungen unſchuldig von der
Confiscation betroffener Perſonen bereiten können. Obgleich
hiergegen geltend gemacht wurde, daß den ſchwerſten Verbre-
chern gegenüber die Confiscation eine ganz angemeſſene Strafe
ſei daß gegen Hochverräther und gegen Landesverräther ſie ſich
rechtfertigen laſſe, weil dergleichen Verbrecher durch ihre Hand
lungen ſelbſt aus dem Staatsverbande ausſcheiden, ſo hat die
Abtheilung doch mit S gegen 5 Stimmen beſchloſſen, darauf
anzutragen,

daß die Frage, ob Vermögens-Confiscation beibehalten
werden ſolle, verneinend beantwortet werde.

Eben ſo hat ſich die Abtheilung mit 8 gegen 5 Stimmen
dafür entſchieden, daß auch namentlich in Betreff flüchtiger
Hochverräther und Landesverräther die Vermögens Confiscation
nicht beibehalten werde, zumal konſequent dann auch andere
flüchtige Verbrecher mit derſelben Strafe bedroht werden müßien.

Die Abtheilung ſchlägt demzufolge vor:
dahin anzutragen, daß die Beſtimmung im erſten Ab
ſchnitt des 9. 28 aus dem Strafgeſetze ganz weggelaſſen
werde.

Gegen die Beſtimmung im zweiten Abſchnitte findet ſich
nichts zu erinnern.

Landtags -Kommiſſar: Jch bitte ums Wort. Der
Hauptgrund, weshalb die nach allen jetzt in der preußiſchen
Monarchie beſtehenden Strafgeſetzgebungen beſtehende Strafe der
Confiscation auch in das neue Strafgeſetzbuch wieder aufgenom
men iſt, liegt in der Erwägung, daß es gegen ausgetretene
Kantoniſten kaum ein anderes wirkſames Strafmittel giebt, und
daß es bei der Allgemeinheit unſerer Wehrpflicht gleichwohl im
Intereſſe aller Staatsbürger ſowohl, als in dem des Staates
liegt, dafür zu ſorgen, daß, ſo weit thunlich, ſich Niemand
ungeſtraft der Militairpflicht entziehen könne. Jch erlaube mir
hinzuzufügen daß derjenige unter unſeren Kollegen, den wir
leider nicht mehr in unſerer Mitte zählen und deſſen Departe
ment hierbei am nächſten berührt war, es in einer ſpäteren
Berathung über dieſen Gegenſtand als dringend wünſchenswerth
hervorgehoben hat, die Strafe der Confiscation gegen ausge
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tretene Militairpflichtige nicht aufzugeben. Außerdem wurde
in Erwägung gezogen daß es in einer Zeit, wo es an frechen
Angriffen gegen die Majeſtät, gegen die Sicherheit und Jnte
grität des Staats leider nicht gefehlt hat, bedenklich erſcheinen
könne, ein in alle unſere jetzigen Geſetzgebungen aufgenomme-
nes Strafmittel gegen dieſe Art von Verbrechen aufzuheben und
dadurch den Ernſt der Geſetze gegen dieſe Verbrechen zu ſchwächen.

Nach dem Landtagskommiſſar ergriffen die Abgg. von
Kurcewski und Steinbeck das Wort gegen die Kon-
fiskation, worauf Graf von Schwerin folgende Rede
telt:

»Jch wünſchte die Diskuſſion ganz wieder auf den prakti-
ſchen Geſichtspunkt zurückzuführen, und der praktiſche Geſichts
punkt wird immer der ſein:

Jſt die Strafe der Konfiskation entbehrlich oder nicht
Jch werde, indem ich für die Entbehrlichkeit ausſpreche,
an die Aeußerungen mich anknüpfen, die wir von dem Herrn
Landtags Kommiſſar gehört haben, und wenn es mir gelingt,
zu beweiſen daß die Konfiskation in beiden Beziehungen, die
der Herr Kommiſſar hervorgehoben hat, nicht nothwendig er
ſcheint, wird es mir auch gelungen ſein, die Entbehrlichkeit der
Konfiskation bewieſen zu haben; ſobald ſie aber als nicht noth
wendig bewieſen iſt, wird ſie Niemand beibehalten wollen. Der
Herr Landtags-Kommiſſar hat zwei Momente hervorgehoben, in
Bezug auf welche er dieſe Strafe fur nicht entbehrlich erachtet:
Einmal gegen ausgetretene Militairpflichtige, und dann für
Hoch und Landesverräther. Was die ausgetretenen Militair-
pflichtigen betrifft, ſo hat der Herr Landtags Kommiſſar eine
Autorität angeführt, vor der ich mich in Ehrerbietung beuge,
aber ich glaube, dieſe Autorität hat auch im Lande um des
willen ſo allgemeine Anerkennung, weil ſie nie verlangt hat,
daß man ſich ohne Ueberzeugung vor der Richtigkeit ihrer An
ſicht beuge, und dieſe Autorität ſetzt gewiß voraus, daß man
wie ſie von der Vortrefflichkeit unſerer Militair- Einrichtung
überzeugt ſein kann und doch nicht für die Aufrechthaltung der
Konfiskation ſich auszuſprechen braucht. Jch habe die Ueber-
zeugung, daß es andere Strafen giebt, die ihr ſubſtituirt wer
den können, die angewendet werden dürfen auf ausgetretene
Militairs. Schon der Entwurf von 1843 hat ſolche Beſtim
mungen gegeben, und die Abtheilung hat dieſe Beſtimmungen
aufzunehmen ihrerſeits bereits beſchloſſen. Es iſt nämlich eine
Geidſtrafe von 50 bis 1000 Rthlr. eventuell eine Gefängniß-
ſtrafe und für den Fall, daß dieſe nicht exekutirbar wäre, der
Verbrecher ſich ihr durch die Flucht entzegen hat, Sequeſtration
ſeines Vermögens bis zu ſeiner Zurückkunft. Mit dieſen Mit-
teln wird vollſtändig der Zweck erreicht werden, und es wird
der Konfiskation nicht bedürfen, die um deswillen ſo verwerflich
iſt, weil ſie mit dem Schuldigen die Unſchuldigen trifft, die
Erben des Strafbaren, die an dem Verbrechen keinen Theil ha
ben, die nicht geſtraft werden können und doch für fremde Ver
brechen geſtraft werden. Was zweitens den Hochverrath und
Landesverrath betrifft, ſo glaube ich, daß auch in dieſer Bezie
hung die Konfiskation nicht den Zweck erreicht, ſondern ihm
entgegenwirkt. Der Herr Landtags-Kommiſſar hat darauf hin
gewieſen daß es ſcheinen möchte, als habe die Geſetzgebung in
ihrem Ernſte nachgelaſſen, wenn ſie in politiſch aufgeregter
Zeit, wo mehrfach das Verbrechen des Hoch- und Landesver-
rathes vorkomme, von der beſtehenden Geſetzgebung abweichen
und die Konfiskation nicht mit aufnehmen wolle ich glaube
aber, daß gerade dem entgegen der Ernſt der Geſetzgebung da
durch nicht gemildert wird, ſondern man führt die Strafen auf
das zurück, was ſie ſein ſollen, wenn man ſie von Bedingun
gen befreit, die zu ihrem Weſen nicht gehören. Gerade in Zei
ten der politiſchen Aufregung wird das am meiſten geboten
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ſein, damit nicht der Verbrecher zu dem Wahne gebracht wird,
es ſei das gegen ihn eingeleitete Verfahren nicht um der Strafe,
ſondern um der Konfiskation willen eingeleitet. Wir haben in
den Strafen des Geſetz Entwurfes für Hochverrath und Lan-
desverrath hinreichende Mittel, um den Verbrechen mit der vol
len Strenge des Geſetzes entgegenzutreten, und es darf nicht
noch hinzukommen eine civilrechtliche Folge, die auf die Erben
ſng Verbrechers ſich ausdehnt, die unſchuldig an ſeiner That
ind.

Allerdings hat bei den Verbrechen des Hochverraths und
des Landesverraths der Staat die Pflicht, darauf zu ſehen, daß
ein ſolcher Verbrecher, ſobald die Unterſuchung gegen ihn ein
geleitet iſt, nicht ſein Vermögen noch mißbraucht, um ſich ent
weder der Strafe zu entziehen oder auf andere Weiſe es zum
Nachtheil des Staats zu gebrauchen und es ſind allerdings
Vorkehrungen und Maßregeln zu dieſem Zwecke zu treffen, und
es iſt darauf zu ſehen, daß von dem Augenblicke der Unterſu-
chung an ihm die Dispoſition über ſein Vermögen beſchränkt
werde. Dieſes iſt bereits von der Abtheilung in Erwägung ge
zogen worden, wie auch der Geſetz Entwurf von 1843 bereits
in der Weiſe Beſtimmungen getroffen, daß bei Hoch und Lan
desverräthern zugleich ausgeſprochen werde, daß vom Beginn
der Unterſuchung an ihr Vermögen unter Sequeſtration geſetzt
und jede Verfügung darüber unter den Lebenden unterſagt wer
de. Eine ſolche Beſtimmung halte ich für nöthig, aber darüber
hinauszugehen für durchaus unnöthig und, weil nicht noth
wendig, für verwerflich. Jch trete der Meinung der Abtheilung
auf das entſchiedenſte bei.

Beinahe alle Redner, welche das Wort ergriffen, wie
Camphauſen, von Auerswald, von Saucken,
Dittrich, von Mylius, Sperling, Fürſt W. Rad-
ziwill u. a., erklärten ſich eben ſo kräftig, als ſchön und
prägnant gegen eine Strafe, die ſogar das ruſſiſche Geſetz
abgeſchafft haben ſoll. Jn der alsbald folgenden Abſtim-
mung verwarf die Verſammlung faſt einhellig die Kon-
fiskation.

5. 29. Geldbußen ſind in den Nachlaß eines verſtor-
benen Verbrechers nur dann zu vollſtrecken, wenn auf die
ſelben ſchon bei Lebzeiten des Verbrechers rechtskräftig er
kannt war.

Die Konfiskation einzelner Gegenſtände tritt als Folge
des Verbrechens von ſelbſt ein und iſt auch nach dem Tode
des Verbrechers in deſſen Nachlaß geltend zu machen.

Hierzu äußerte die Abtheilung:
»Gegen die Vollſtreckung von Geldbußen in den Nachlaß

eines verſtorbenen Verbrechers iſt eingewendet worden daß da
durch die Geldbuße in Widerſpruch trete mit allen anderen
Strafen, die nach dem Tode des Verurtheilten ſelbſt
redend nicht vollſtreckt werden könnten, daß Geldſtrafen aber
nicht die Natur einfacher Forderungen an den Verurtheilten
hätten weil die kriminalrechtliche Bedeutung der Strafe über-
wiegend ſei. Andererſeits wurde bemerkt, daß mit der Rechts
kraft eines Erkenntniſſes, wodurch eine Geldſtrafe feſtgeſetzt
werde, die als Strafe feſtgeſetzte Summe aus dem Vermögen
des Verurtheilten für ausgeſchieden und der Nachlaß um dieſe
Summe geſchmälert zu erachten ſei.

Die Abtheilung hat einen Antrag, die Beſtimmung im
erſten Abſchnitt des F. 29 zu ſtreichen, abgelehnt. Dagegen
liegt kein Grund vor, die Vollſtreckung von Geldbuße in den
Nachlaß verſtorbener Verbrecher zu gebieten, und die Abthei-
lung ſchlägt vor,

ſich für die Annahme der Beſtimmung 9. 29 mit der Mo
dification zu erklären, daß im erſten Abſchnitte ſtatt ſind
zu vollſtrecken* geſagt werde: z können vollſtreckt wer



den, und daß zur Vermeidung von möglichen Zweifeln
im zweiten Abſchnitte zugleich ausgedrückt werde, es habe,
der von ſelbſt eintretenden Confiscation ungeachtet, der Rich-
ter die einzelnen Gegenſtände im Erkenntniſſe zu bezeichnen.«

Nach kurzer Debatte, in der beſonders auf den Weg-
fall des erſten Satzes im Paragraphen angetragen wurde,
erklärte ſich die Verſammlung mit einfacher Majorität fur
die von der Abtheilung gemachten Aenderungen.

30. „Die Stellung unter beſondere Poltzei Aufſicht
hat der Richter in den Fällen, in welchen das Geſetz die
ſelbe vorſchreibt, zugleich mit den ubrigen Strafen des
Verbrechens auf die Dauer von 1 5 Jahren zu erkennen.
Sie beginnt, wenn ſie neben einer Freiheitsſtrafe erkannt
iſt, nach deren Abbußung.

Wenn nach der Perſönlichkeit des Angeſchuldigten oder
nach der Natur des Verbrechens eine Sjährige Dauer der
beſondern Polizeiaufſicht nicht ausreichend erſcheint, ſo hat
der Richter in dem Strafurtheile zugleich zu erkennen, daß
nach Ablauf der 5 Jahre die Dauer der beſondern Auf-
ſicht durch die Landespolizei Behörde verlängert werden
könne.

Die Abtheilung bemerkte hierzu und die Verſammlung
trat ihr bei, das Folgende:

Die Stellung unter beſondere Polizei- Aufſicht durch rich-
terliches Erkenntniß hat bisher nur nach rheiniſchem Rechte
ſtattgefunden. Die Einfuhrung deſſelben Sicherungsmittels
gegen gefährliche Verbrecher in das Strafgeſetzbuch fur die
ganze Monarchie iſt von den Provinzial-Landtagen des Jahres
1843 uüberall gebilligt worden, und der vorliegende Geſetz-Ent-
wurf hat im Weſentlichen die Antrage der Provinzial-Landtage
zu beruckſichtigen geſucht. Es iſt indeß gegenwartig bemerkt
worden, daß ſich ein beſonders guünſtiger Erfolg von dieſem
Sicherungsmittel in der Rhein- Provinz nicht gezeigt habe, daß
es in der Ausfuhrung haufig zu Mißbraäuchen Veranlaſſung
ſei, daß es demoraliſirend wirke, indem es die Obſervaten un-
ausgeſetzt öffentlich als Verbrecher bezeichne, ihnen dadurch die
Möglichkeit, ſich ehrlich zu ernaähren, erſchwere, Erbitterung
hervorrufe und aus beiden Grunden zu immer neuen Verbre-
chen Veranlaſſung werde. Dies ſei auch in Belgien und Frank-
reich erkannt worden und man habe ſich dort angelegen ſein
laſſen, angemeſſenere Beſtimmungen den fruheren Beſtimmun-
gen des franzöſiſchen Rechts zu ſubſtituiren und einzelne Har-
ten zu entfernen. Nachſt dieſen Grunden, welche fur mehrere
Verbeſſerungs Vorſchlage zu den 99. 31 und 32 des Geſetz-
Entwurfs leitend geweſen ſind, iſt bei Gelegenheit der Prufung
des vorliegenden Paragraphen angefuührt worden, daß es be-
denklich ſei, dem Richter die Befugniß zu ertheilen, in dem
Strafurtheile feſtzuſetzen

daß nach Ablauf der in der Regel nicht uüber die Dauer
von funf Jahren zu verhangenden Polizei Aufſicht dieſelbe
von der Landes Polizei Behörde verlangert werden könne.

Es wurde bemerkt, daß das Geſetz eine der Art und dem
Maße nach beſtimmte Strafe androhen muſſe, und daß hier-
gegen verſtoßen wurde, wenn die Beſtimmung des Maßes der
Strafe in die Hande der PolizeiVerwaltung gelegt werde.
Dies ſei um ſo unzulaſſiger, als die Landes Polizei Behoörde
ihr Urtheil nur auf Vorſchläge der unterſten Polizei Behörden
ſtutzen koönne und die erforderliche Garantie fehlen wurde, daß
nicht zu große Strenge eintrete. Da in der Regel durch eine
funfjaährige Polizei Aufſicht der Zweck derſelben geſichert ſein
wuürde, ſo erſcheine es angemeſſen, die desfallſige Beſtimmung
ganz fallen zu laſſen, und es wurde angetragen,

den zweiten Abſchnitt des 9. 30 zu ſtreichen.

Verbrecher.
ſtreng verfahren werde, wurde nicht anerkannt und fur die

Dieſer Antrag hat nur die Unterſtutzung von 6 Mitglie-
dern der Abtheilung erhalten während ſich die Majorität von
7 Mitgliedern fur die Beibehaltung der betreffenden Beſtim-
mung erklarte. Fur die Beihaltung wurde der Grund, welcher
uüberhaupt fur das Sicherungsmittel der Polizei Aufſicht leitend
iſt, geltend gemacht: Schutz der Geſellſchaft gegen gefährliche

Die Beſorgniß, daß die Landespolizei Behörde zu

Beibehaltung der fraglichen Beſtimmung angefuührt, daß das
Bedurfniß, auch uber die Dauer von 5 Jahren beſondere Po-
lizei Aufſicht fortbeſtehen zu laſſen, in vielen Fallen nicht
werde in Abrede geſtellt werden können und die vermißte Ga-
rantie darin zu finden ſei, daß der Richter die Verlangerung
zulaſſig erklare.

Die Abtheilung hat daher beſchloſſen, vorzuſchlagen
daß die Beſtimmung des 9. 30 unverandert angenommen
werde.

Frankreich.
Paris, d. 24. Januar. Alle hieſigen Blätter beſchäf-

tigen ſich heute mit der Note des Hrn. Bois-le-Comte und
der ubrigen Mächte. Auch das „Journ. des Débats“ theilt
dieſelbe heute mit, während die andern Blatter ſie ſchon
geſtern enthielten. Man will daraus ſchließen, daß die
Veröffentlichung des Aktenſtucks dem Blatt (oder vielmehr
den Miniſtern) gerade jetzt, während der Adreſſe-Debatte,
höchſt unangenehm iſt. Denn ſonſt wäre das Organ des
Kabinets wohl in der Mittheilung des Dokuments nicht
hinter den andern Zeitungen zurückgeblieben Man hatte
Anfangs bezweifelt, daß Rußland gleichfalls dieſem Schritt
und ſeinen etwaigen Konſequenzen beigetreten ſei, hält ſich
aber doch jetzt davon uberzeugt. England alſo ſteht, ſagt
ein Blatt, ganz iſolirt in dieſer Frage da. Aber es iſt
keine traurige, peinliche Jſolirung, wie die, in welcher
Frankreich ſich ſeit einigen Jahren mehrfach in den euro-
päiſchen Angelegenheiten befunden hat, ſondern eine ſelbſt-
ſtändige, wurdige. Auch England ermahnt in dem Memo-
randum des Sir Stratford Canning die Schweiz zur Mä-
ßigung, zur Eintracht, zur ſtrengen Bewahrung der Ge-
ſetzlichkeit, der Verträge. Allein dieſe Vermittelung hat
nichts Kränkendes, nichts Demuthigendes, ſondern ſie trägt
den Charakter wirklicher Befreundung an ſich, und wird
ſomit auch von Einfluß ſein. Jn dieſer ehrenhaften Rolle
konnte Frankreich vorangehen es war ſogar durch ſeine
politiſchen Verhältniſſe und durch ſeine geographiſche Nach-
barſchaft ungleich mehr dazu berechtigt; Hrn. Guizots Po
litik hat ſich aber auch dieſen in der oöffentlichen Meinung
ſo unſchätzbaren Vortheil entreißen laſſen.

Der Fuüürſt von Colloredo verläßt übermorgen Paris,
um nach Wien zuruckzukehren. Herr von Radowitz, der
außer ſeiner politiſchen, auch noch eine militäriſche Miſſion
hat, die ſich vorzüglich auf die Befeſt'gungen von Paris
bezieht, wird noch einige Zeit hier verweilen.

Vermiſchtes.
Bonn, d. 25. Januar. Heute ſtarb hier nach

kurzem Krankenlager Prof. Dr. Delbruck.
Am 214. Januar ſtarb in Breslau eine unverhei-

rathete, 52 Jahr alte Nähterin in anſcheinend durftigen
Umſtänden im kalten Zimmer, das ſie bis jetzt noch nicht
geheizt hatte. Jan ihrem Nachlaß fand man einen alten
Kaſten mit 800 Thlr. Staatspapieren, 200 Thlen. baarem
Gelde und 100 Thlr. in einem Sparkaſſenbuch. Das Geld
fällt, da die Verſtorbene keine Erben hat, an den Fiskus.

Gebauerſche Buchdruckerei.
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Couriers, Halliſcher Zeitung für Stadt und Land
Dienstag, den 1. Februar 1848.

Deutſchland.
Berlin, d. 30. Januar. Se. Durchl. der Prinz

Leopold von Sachſen-Koburg-Gotha iſt nach Wien
von hier abgereiſt.

Nach dem „Militair- Wochenblatte vom 29. d. iſt
der Major von Wurmb als Commandeur des 12ten Hu-
ſaren- Regiments beſtätigt worden.

Der Tod des Königs von Dänemark muß bei dem
Stande der holſteiniſchen Frage jedenfalls als ein Ereigniß
von großer politiſcher Wichtigkeit angeſehen werden. Daß
von dem Kopenhagener Kabinet in neueſter Zeit wieder
mehrfache Verſuche vorbereitet worden ſind um die Staats-
einheits-Jdee zu fördern, iſt bekannt; die Frage entſteht
nun, ob der König durchaus in die Fußſtapfen ſeines Va-
ters treten wird, oder ob von ihm eine Beruckſichtigung der
Anſpruche, welche die Agnaten haben, erwartet werden
darf. Es iſt möoöglich, daß der König wiederum zu einer
neuen, dritten Vermählung ſchreitet, obwohl Grund vor-
handen iſt, dies zu bezweifeln, nachdem erſt ein desfallſi-
ger Verſuch zu Stockholm mißlungen iſt. Ob und welche
Ausſichten auf Erfolg die Jdeen einer Verſchmelzung der
drei nordiſchen Königreiche haben, welche namentlich bei
der jungen Generation mit Vorliebe gepflegt werden, muß
die Zukunft zeigen. Die Wiederherſtellung der von der
Königin Margaretha 1397 für ewige Zeiten zu Calmar
geſtifteten Union iſt zwar nur ein Projekt, aber der Ge-
danke hat Anhänger und ſeine Realiſirung mußte den au-
ßerordentlichen Ereigniſſen, als folgenreich, beigezählt wer-
den. Der verſtorbene König, am 18. Sept. 1786 ge
boren, war bekanntlich vom 19. Mat 1814 bis zum 15. Au
guſt deſſelben Jahres König von Norwegen. Er war zwei
Mal vermählt, zunächſt am 21. Juni 1806 mit Charlotte
von Mecklenburg Schwerin die am 4. Dec. 1784 geboren
war und aus welcher Ehe der jetzige König ſtammt (gebo-
ren 6. October 1808). Nachdem dieſe Ehe 1812 aufgeloſt
worden war, vermäghlte ſich König Chriſtian mit der Prin-
zeſſin Caroline von Holſtein-Auguſtenburg, die am 28. Juni
1796 geboren war, am 22. Mai 1815. Der jetz'ge König
war bereits zwei Mal vermaählt, zuerſt mit der jetzigen Her
zogin Wilhelmine von Holſtein-Sonderburg-Glucksburg, der
Tochter Königs Friedrich VI. ſodann mit der Tochter des
Großherzogs von Mecklenburg Strelitz, welche ſich auch
von ihm getrennt hat, aber den Titel einer Kronprinzeſſin
von Dänemark fortfuhrt. Die Prinzeſſin Charlotte Eugenie
von Schweden, welche vor einiger Zeit als dritte Gemahlin
der Furſten genannt wurde, iſt am 24. April 1830 ge
oren.

Aus Holſtein, d. 25. Jan. Das plotzliche und un
erwartete Ableben des Königs Chriſtian VIlII. von Dane-
mark, Herzogs von Schleswig und Holſtein, hat in die
vielbeſprochenen ſtaatsrechtlichen Verhältniſſe dieſer Lande
einen inhaltſchweren, gegenwärtig noch undurchdringlichen
Wendepunkt gebracht. Laſſen die Werte des königl. Offenen
Briefs auch eine verſchiedenartige Deutung zu, und kann

man namentlich auch durch ſie wieder die Staatseinheits
idee durchſchimmern ſehen, ſo ſcheint doch auf der Seite
der offen ausgeſprochene Wunſch einer Verſtändigung dar
auf hinzudeuten, daß man den deutſchen Landen des neuen
Königs etwelche Conceſſionen zu machen nicht abgeneigt ſei.
Zur Beſtätigung dieſer Erwartung liegen bereits zwei nicht
unwichtige Thatſachen vor. Einmal iſt durch die Ernennung
des Präſidenten der ſchleswig-holſtein-lauenburgiſchen Kanz-
lei Grafen Karl Moltke, zum geheimen Staatsminiſter einem
oft gerugten Mangel abgeholfen, daß nämlich im Staats
rathe nicht ein einziger Repräſentant der deutſchen Lande
Sitz und Stimme hatte. Graf Moltke iſt freilich weder
ein freiſinniger noch ein deutſch geſinnter Mann und hat
ſich durch hartnäckiges Feſthalten am däniſchen Muünzfuß
in den Herzogthümern nichts weniger als populär gemacht.
Allein Graf Moltke iſt ein offener und gerader Charakter,
als Mitglied der ſchleswig-holſteiniſchen Ritterſchaft mit
dieſer durch Bande der Familie und des Jntereſſes mehr-
fach verbunden, ſodaß ſein Sitz im Staatsrath ebenfalls
allen propagandiſtiſchen Zwecken entgegenwirken wird. Eine
andere wichtige Thatſache iſt die, daß der neue König ſeine
Thronbeſteigung in Dänemark nach der dort üüblichen Form
durch einen offenen königl. Brief vom koönigl. däniſchen
Staatsrathe contraſignirt, bekannt gemacht hat, daß dage-
gen in den Herzogthumern eine von dir ſchleswig-holſtein
lauenburgiſchen Kanzlei contraſignirte königl. Urkunde die
Thronbeſteigung kund thut. Wer ſich daran erinnert, daß
jener vielbeſprochene offene königl. Brief vom 8. Sept. 1846,
welcher zuerſt die Staatseinheit proklamirte, vom daäniſchen
Staatsrath auch fur die Herzogthümer contraſignirt war,
wird in der jetzigen Ruckkehr zu der ſonſt gewoöhnlichen
Publikationsform ein bedeutungsvolles Zeichen erkennen.

Schweiz.
Bern d. 26. Januar. Jn der geſtrigen Tagſatzung

wurde die Kriegskoſtenſache fur den Kanton Zug erledigt.
Dieſer Kanton tritt fur ſeine zu zahlende Summe von un-
gefähr 120,000 Fr. der Eidgenoſſenſchaft Schuldtitel ab,
die er binnen drei Jahren wieder einlöſen wird. Nach ge
ſchehener Prufung dieſer Titel hat der Vorort Vollmacht,
die noch in Zug liegenden Truppen zu entlaſſen. Freiburg
hat 300,000 Fr. baar bezahlt und fur 700,000 Fr. Schuld-
titel gegeben. Fur die noch reſtirenden ungefähr 600,000 Fr.
kann er keine weitere Burgſchaft geben. Die Occupation
wird auf ein Bataillon reducirt. Bei dieſem Anlaſſe bean-
tragte Baſelſtadt vergeblich Milderung des Beſchluſſes uber
die Occupationskoſten. Die Herren Oberſten Ziegler, Do
nats und Burckhardt wurden entlaſſen. Bei Hrn. Ziegler
wurde angezeigt, es ſeien durch Hrn. General Duüfour um
ſonſt Schritte zur Rucknahme ſeiner Entlaſſung geſchehen.
Auch begehrten noch vier andere Stabeoffiziere ihre Ent
laſſung, denen auch entſprochen wird. Die Abreiſe von Sir
Stratford-Canning wurde der Tagſatzung von ihrem Praſi
denten angezeigt.

Schwyz d. 25. Januar. Die neue Verfaſſung iſt
von der Mehrheit des Kantons Schwyz verworfen worden.



Jtalien.
Nach den neueſten livorneſer und genueſer Zeitungen

(letztere vom 22. Jan.) iſt durch ein neues aus Palermo
kommendes Dampfboot, Ville de Marſeille, die Nachricht
eingetroffen daß die königl. Truppen den Verſuch machten,
in die Stadt durch die Porta Macueda einzudringen, aber
mit Verluſt zuruckgeſchlagen wurden und nun außerhalb der
Stadt am Fuße des Monte Pelegrino campirten. Der
Graf Aquila ſei nach Neagpel zuruckgekehrt, um Verſtär-
kungen zu verlangen. Die Beſatzung des Forts Caſtella
mare (das alſo nicht kapitulirt hat) wollte die Stadt be-
ſchießen, ſoll aber durch die Proteſtationen des engliſchen
Konſuls wegen des in Palermo liegenden engliſchen Eigen-
thums davon abgehalten worden ſein. Die Gewehre ſeien

um ein Spottgeld zu haben, was man der Anweſenheit
zweier engliſchen Schiffe zuſchrieb.

Das in Genug erſcheinende italieniſche Blatt: Der
italieniſche Bund berichtet Folgendes aus Sieilien:
Syracus iſt in den Händen des Volks; ſo Trapani, Meſſina
und Catania. Palermo regiert ſich ſelbſt; die Telegraphen
ſind zerſtoört. Große Anſchlagzettel verbieten unter furcht
baren Strafen jede Verletzung der Perſonen und des Eigen-
thums. Auch die Forts der Stadt kapitulirten am 13. Ja-
nuar. Monteleone und Bari ſind in vollem Aufſtande. Zu
Manfredonia landeten einige Hundert italieniſche und pol-
niſche Fluchtlinge, die von den Joniſchen Jnſeln herkamen.
Jn Negpel ſelbſt herrſcht, laut demſelben Blatte, große
Gaährung.

Frankreich.
Paris, d. 25. Januar. Das „Journal des Débats“

räth dem König von Neapel, nach Beilegung der Unruhen,
die von der gemäßigten Partei ſo ſehnlich gewünſchten Kon
ceſſionen zu machen.

Das legitimiſtiſche Blatt „Patrie“ ſpricht von der Flucht
des Königs von Negpel auf die engliſche Flotte. „Débats“
und „Moniteur“ enthalten kein Wort der Widerlegung die-
ſer Angabe, welche doch die Familie Ludwig Philipps ſehr
nahe berührt. Sie ſcheint jedenfalls ſehr voreilig.

Herr Piscatory, der neue franzöſiſche Geſandte in
Madrid, iſt von Athen in Marſeille eingetroffen, von wo
er hierher kommen wird, ehe er ſich auf ſeinen Poſten
begiebt.ß Das „Journal des Débats“ meldet officiell, der Prinz

von Joinville werde ſich mit ſeiner Gemahlin auf einige
Zeit nach Algier zum Herzog von Aumale begeben. Prti-
vatnachrichten berichten uüber dieſen Umſtand nunmehr, der
Prinz hätte im verfloſſenen Jahre, als er noch das Kom-
mando der Flotte im mittellandiſchen Meere fuhrte, Befehl
erhalten, Civita-Vecchia zu beſetzen dabei habe ihm der
Marineminiſter konfidentiell mitgetheilt, es habe dieſes die
Sicherung der Unabhängigkeit Jtaliens zum Zweck. Als er
aber ankam, erhielt er durch den Grafen Roſſi Contre-
ordre, und erfuhr zugleich die Beſetzung von Ferrara durch
die Oeſterreicher. Er eilte ſelbſt nach Rom und ſah hier
den Grafen Roſſi Hand in Hand gehen mit dem Grafen
Lutzow; zu gleicher Zeit wurde die ſogenannte retrograde
Verſchwörung vereitelt. Er ſchloß daraus auf ein Einver-
ſtändniß zwiſchen dem franzoöſiſchen und öſterreichiſchen Ka
binet, zur Unterdrückung der italieniſchen Bewegungen, und
daß deshalb Ferrara und CivitaVecchia zu gleicher Zeit be
ſetzt werden ſollten, welches in Folge der entdeckten reaktio
nären Verſchwoörung aber nun unterbleiben mußte, obgleich
General Graf Auerſperg, dem der Gegenbefehl zu ſpät zu-
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kam, ſchon in Ferrara war und deshalb das Opfer eines
fehlgeſchlagenen Planes wurde. Der Prinz hielt nun ſeine
franzöſiſche Popularität fur kompromittirt und ſchickte ſeine
Entlaſſung ein; man ſuchte ihn davon abzubringen; er
fuührte die Escadre nach Toulon zurück und nahm dort in
einem Schreiben Abſchied von derſelben, welches der Ad-
miral Trehouart nur verſtummelt bekannt machte und ſich
gegen den Prinzen nachmals mit Befehlen des Seeminiſters
entſchuldigte. Darauf ſei der Prinz nach Paris geeilt und
habe dem Konig erklärt, er könne, ſo lange dieſes Mini-
ſterium am Ruder, nicht in Frankreich bleiben, und bitte
um Erlaubniß, mit ſeiner Familie zu ſeinen Verwandten
nach Braſillen zu gehen. Halb und halb war ihm dieſe
Erlaubniß ſchon geſtattet, als der Tod der Madame Adelaide
eintrat. Da drang die Königin in den Prinzen, ſich nicht
mehr ſo weit von dem bejahrten Vater zu entfernen. Er
hätte nun um die Erlaubniß, zu ſeinem Bruder Aumale
nach Algier zu gehen, gebeten und ſelbige erhalten.

Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde.)
Magdeburg den 29. Januar. (Nach Wispeln.)

Weizen 52 55 Gerſte 38 40 ſoRoggen ODODafer 24 2251
Waſſerſtand der Saale bei Halle

am 30. Januar Abends 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 3 Zoll.
am 31. Januar Morgens 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 3 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 30. Januar: 15 Zoll unter 0.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 30. bis 31. Januar.

Jm Kronprinzen Hr. Capitain Conſtantin a. Trieſt. Frau.
OAmtm. Fritzſch a. Magdevurg. Hr. Partik. Stegmann a.
Würzburg. Hr. Gutsbeſ. Grimm a. Frankenthal. Hr. Buchhdlr.
Buchner a. Prag. Die Hrrn. Kaufl. Dubois a. Frankfurt, Crah
mer a. Crefeld, Schramm a. Hamburg, Dietrich a. Leipzig,
Arnhold a. Breslau.

Stadt Zürich: Hr. Rittergutsbeſ. Baron v. Hoffmann a. Dres
den. Hr. OAmtm. Wendenburg a. Hedersleben. Hr. Gutsbeſ.
Wendenburg a. Polleben. Hr. Maler Dienſt a. Eisleben. Die
Hrrn. Kaufl. Rupp a. Langenau, Schön a. Berlin, Kramer a.
Coöln, Franke a. Magdeburg Oppermann a. Braunſchweig.

Goldnen Ning: Hr. Hofrath Proöſchel a. Berlin. Die Hrru.
Kaufl. Steinmetz a. Wohlau, Eichſtedt a. Frankfurt, Grunhagen
a. Leipzig. Hr. Mühlenbeſ. Kalau a. Bornſtedt. Hr. Muhlen
Jnſp. Leſtemann a. Groöningen.

Engliſcher Hof: Hr. Rent. Cornay m. Sohn a. Zurch. Hr. Par
tik. Leberecht a. Stettin. Hr. Kaufm. Mansfeld a. Schwerin.
Die Hrrn. Stud. Braun u. Hedler v. Frankfurt.

Goldnen Löwen Die Hrrn. Kaufl. Hammer a. Stettin, Raßler
a. Gotha. Hr. Gutsbeſ. Schreier a. Stoötteritz. Hr. Partik.
Schirmer a. Leipzig. Hr. Prof. Bernſtein a. Berlin.

Stadt Hamburg: Hr. Amtsrath Liefenſtein a. Pommern. Hr.
JuſtizAmtm. Cron a. Gardelegen. Die Hrrn. Kaufl. Hanſtein
a. Bremen Lutze a. Leipzig. Hr. Dr. med. Meyer a. Berlin.

Schwarzen Bär: Die Hrru. Kaufl. Schwarzel a. Unterpeißen,
Kallenberg a. Fürth. Hr. Buchhdlr. Schwabe a. Baireuth. Hr.
BauConduct. Robitſch a. Berlin.

Goldne Kugel: Die Hrrn. Kaufl. Stein a. Magdeburg, Seeburg
a. Leipzig. Hr. Stud. theol. Liebermann u. Hr. Dr. med. Uhle
a. Gießen. Hr. Apoth. Wippersheim a. Solingen. Hr. Oekon.
Steuer a. Lautern. Hr. Gutsbeſ. Limling a. Heiligenſtadt. Hr.
Muſiklehrer Linke a. Königsberg.

Zur Eiſenbahn: Die Hrrnu. Kaufl. Schwarz u. Luker a. Magde-
a Höffer u. Lehmann a. Weimar. Hr. Oekon. GCrone a.

polda.
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Bekanntmachungen.
Das Publikum machen wir darauf auf

merkſam, daß das in dem untern Raume
des Waagegebäudes befindliche Rathswaage
Amt täglich, die Sonn und Feſttage aus-
genommen, vom 1. April bis zum 1. Oc-
tober von 6 bis 12 Uhr Vormittags und
von 2 bis 6 Uhr Nachmittags und vom
1. October bis 1. April auf die Dauer der
Tageshelle mit Ausſchluß der Mittagsſtun
de von 12 bis 1 Uhr zugänglich iſt, und
daß daſelbſt Waagen, Gewichte und Ge-
mäße für den Marktverkehr geliehen wer-
den können.

Halle, den 25. Januar 1848.
Der Magiſtrat.

Bekanntmachung.
Jn Folge der von dem Lederhändler

Benjamin König allhier bei dem un-
terzeichneten Stadtgerichte angezeigten Ueber
ſchuldung und Abtretung ſeines Vermögens
an ſeine Gläubiger, werden ſämmtliche
Schuldner des Lederhändlers König hier-
durch, bei Vermeidung doppelter Zahlung,
aufgefordert, keinerlei Zahlung mehr an
den genannten König, ſondern lediglich
an das unterzeichnete Gericht oder an den
beſtellten Maſſevertreter Herrn Hofadvoka
ten Aulhorn hier zu leiſten.

Weimar, den 25. Januar 1848.
Großherzogl. S. Stadtgericht.

Holz- Verkauf.
Zum meiſtbietenden Verkaufe von

circa
90--100 Klaftern Kloben und Knüppel-

holz,
70--80 Schock Dornen,
200--300 Klaftern Reisholz,

im Unterforſte Greppin, im Mühlholze,
ſteht ein Termin auf

Montag den 7. Februar d. J.
Vormittags 10 Uhr

im Schlage daſelbſt an, zu welchem Kauf
luſtige hierdurch mit dem Bemerken ein-
geladen werden, daß das zum Verkauf
kommende Holz zur Anſicht bereit ſteht
und auf Erfordern von dem betreffenden
Forſtbeamten einige Tage vor dem Termine
vorgezeigt werden wird.

Zöckeritz, den 26. Januar 1848.
Der Königl. Oberförſter

v. Schütz.

Für eine Buchhandlung der Provinz
Sachſen wird ein junger Mann, der die
nöthigen Schulkenntniſſe beſitzt und eine
gute Handſchrift ſchreibt, als Lehrling zum
ſofortigen Antritt geſucht. Frankirte Adreſſen
mit K. E. bezeichnet wird die Expedition
des Couriers weiter befördern.

7

Holz- Verkauf.
Nächſten Freitag den 4. Februar

1848
Vormittags 10 Uhr

ſollen auf der Rabeninſel
circa:

30 rüſterne und eichene Nutzſtämme, von
12 30“ Länge und 6 13 Stärke,

10 eſchene ellerne und pappelne dergl., von
15 30“ Länge und 8 12“ Stärke,

12 Klaftern Scheite,

4 Stöcke40 Schock Abraum,
20 Unterholzreiſig,
8 e ſchwache melirte Stangen,

öffentlich meiſtbietend unter den im Ter-
mine ſelbſt bekannt zu machenden Bedin-
gungen verſteigert werden, und wollen ſich
Kaufluſtige zur vorangegebenen Zeit

im Haſſeſchen Wirthshauſe
in Böllberg

einfinden.
Schkeuditz, den 28. Januar 1848.

Der Oberförſter
Mechow.

Ein Freizut, in einer eben ſo fruchtba
ren als romantiſchen Gegend, am Unter-
harz gelegen ſteht ſofort zum Verkauf oder
Verpachtung, mit vollſtändigem Jnventar
bereit. Es enthält ungefähr 200 Morgen
ungetrenntes Areal, mit nicht unbedeuten-
der Obſt- und Holz Nutzung, liegt in der
Nähe einer lebhaften Kreisſtadt, beſitzt ein
neues geräumiges anſtändiges Wohnhaus,
und eignet ſich überdem beſonders zur An-
legung eines öffentlichen Vergnügungsortes.

Auf portofreie Anfragen unter der Adreſſe
P. P. Sangerhausen poste restante
wird die weitere Auskunft ertheilt.

Landguts- Verkauf.
Ein Landgut in der Nähe von Eiſen-

berg, ſo gut wie lehnfrei, mit 100 Aeckern
à 160 achtellige Ruthen, auf welchen
im vorigen Jahre 120 Schock Winter-Ge-
treide erbaut worden ſind, ſteht um den
Preis von 12,000 A zu verkaufen, und
wird dann zu Johanni d. J. übergeben
werden. Auf portofreie Briefe ertheilt
nähere Auskunft

Camburg, den 25. Januar 1848.
Carl Zeutzſchel, Commiſſionair.

lings, 48jährlings Sprung-Stähre, circa
400 Mutterſchaafe verſchiedenen Alters,
77 Bocklämmer, 92 Mutterlämmer kein
ſogenanntes März- oder BrackVieh),

im Wege der Licitation gegen baare Be
zahlung verkauft werden.

Die Adminiſtration.

HausVerkauf.
Ein in einer Landſtadt unweit Naum-

burg a/S. belegenes, gut erhaltenes Haus
mit 6 Stuben, 4 Kammern, 2 Böden,
Keller und Hofraum, nebſt Scheune, Stall
gebäuden und einem Gewölbe, das zum
Betriebe jedes Geſchäfts ſich eignet, ſoll
eingetretener Familien verhältniſſe halber un
ter ſehr günſtigen Bedingungen mit ganz
wenig Anzahlung verkauft werden.

Näheres erfährt man auf frankirte An
fragen, adreſſirt F. Z. poste restante
Naumburg a/S.

Jn der Schwetſchke'ſchen Sort.
Buchh. iſt vorräthig:

Dr. Aug. Schulze's Anweiſung zur
Lackirkunſt

u. zum Oelfarben-Anſtrich. Oder gründliche
und ausführliche Anweiſungen, alle Arten
Oel-, Weingeiſt-, Lack-, Copal-, Bern-
ſtein- und andere Firniſſe auf das Beſte,
nach den vorzüglichſten neueſten Recepten
zu bereiten; ſolche auf die verſchiedenen
Gegenſtände, als Holz, Metalle, Leder,
Horn, Papier, Pappe, Zeuge, Gemälde,
Kupferſtiche, Glas c. gehörig aufzutragen,
zu trocknen, zu ſchleifen, zu poliren u. ihnen
ſchönen Glanz zu verleihen mancherlei
Holzarten zu beizen u. a. m. Für Maler,
Lackirer, Lederarbeiter, Jnſtrumentenmacher,
Tiſchler, Drechsler, Horn- und Knochen-
arbeiter, Buchbinder, Papparbeiter, Eiſen
und Stahlarbeiter, Zinngießer, Klempner,
Maurer, Steinhauer, Sattler, Wagenmacher
u. a. Vierte, verbeſſerte Auflage.

8. 20 A.
2 kleinere Familienlogis, das eine zu

36 das andere zu 40 desgleichen
ein großes, ſind an anſtändige Leute zu
vermiethen. Bemerkenswerth der zum Hauſe
gehörige Garten. Kl. Ulrichsſtr. Nr. 1000.

Bekanntmachung.
Wegen einer Wirthſchaftsveränderung

ſollen aus der Merino- Stammheerde des
Ritterguts Spiegelbergen bei Halber-
ſtadt, welche aus der Stammheerde des
Baron Bartenſtein auf Hennersdorf
in Mähren begründet iſt,

am 1. März d. J. Morgens 10 Uhr auf
Spiegelbergen 6 ältere, 20 erſt-

Beſitzer von Landgütern, welche dieſel
ben gegen Häuſer in der Stadt vertauſchen
wollen finden dazu Gelegenheit durch A.
Linn in Halle, Lucke Nr. 1386.

Ein Ziegeleiverwalter, bis zu 500
kautionsfähig, und einige Oekonomiever
walter, ſuchen Stellen durch Linn in
Halle, Nr. 1386.
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Verkaufvon Vieh und Wirthſchafts-Jnventarien- Stücken
in Bebitz bei Cönnern.

S Donnerstag, den 3. Februar d. J.
Vormittags 9 Uhr

wird der jetzige Beſitzer des Kampradſchen Anſpännergutes Nr. 4 zu Bebitz:
4 Pferde, 9 Stück Kühe, worunter 4 hochtragende, das Federvieh, 2 kom-
plette Ackerwagen, 1 davon mit eiſernen Achſen, 1 Korbwagen, Pflüge,
Eggen, 1 Walze, die Milchgeräthſchaften, eine Partie Futterrüben Stroh von
allen Sorten, Heu, Kaff, Spreu, Dünger und das ſonſtige Haus und Wirth-
ſchafts- Geräthe,

an Ort und Stelle auf dem erwähnten Gute öffentlich meiſtbietend gegen baare
Zahlung verkaufen, was ich als General Bevollmächtigter des Herrn Beſitzers hier-
mit zur öffentlichen Kenntniß bringe.

Bebitz, den 26. Januar 1848. W. Pellnitz aus Calbe a./S.

Kundmachung und Empfehlung.
Die nächſte Gewinnziehung des Großherzoglich Badiſchen Eiſen-

bahn-Lotterie-Anlehens, aus 400,000 Fünfunddreißig-Gulden-Looſen beſtehend,
welche

am 29. Februar 1848
ſtattfindet, empfehlen wir unſern Geſchäftsfreunden zur Theilnahme.

Das Anlehen enthält eben ſo viele Gewinne als Looſe, nämlich: 14mal
50,000 Gulden, 54mal 40,000, 12mal 35,000, 23mal 15,000, 2mal 12,000, 55mal
10,000, 40mal 5000, 2mal 4900, 58mal 4000, 366mal 2000, 1944mal 1000,
1770mal 250 u. ſ. w., der Art, daß jedes Loos wenigſtens fl. 42. gewinnen muß.

Die Original-Looſe hierzu ſind zu 22 pr. Ert. bei uns zu beziehen.
Der ausführliche Plan, ſowie jede nähere Auskunft wird von uns unentgelt-

lich vertheilt und ſoliden Männern, die ſich desfalls an uns wenden,
der Verkauf der Looſe unter vortheilhaften Bedingungen über-
tragen.

J. Nachmann Söhne,
Banquiers in Mainz am Rhein.

Die Berliner Staffette
eilt ihren freundlichen Leſern die Anzeige zu machen, daß ſie auch in dieſem Schalt-
jahre (ihrem zehnten Lebensjahre) nur Neues und Jntereſſantes aus Verlin und
anderen Städten bringen wird. Ernſt und heiter wie das Leben wird ihr Jnhalt ſein.
Sie erſucht alle Freunde einer launigen Unterhaltung, ſich in der Schwetſchke'ſchen
Sort.- Buchhandlung einen Proſpectus oder eine Probenummer zu erbitten, die
ſie gratis verabreichen und ſich auch der regelmäßigen Beſorgung der Zeitſchrift für
den billigen Preis von 22 M pro Quartal wöchentlich 4 Nummern) unter-
ziehen wird.

Mühlen- Verkauf. Feine Punſch-Extracte, das
Zwei Windmühlen, eine Mahlmühle und Quart à 15, 20, 22 und 25

eine Graupenmühle, im beſten baulichen Feinſter Düſſeldorfer Punſch-
Stande, mit Bergwind, vorzüglicher Nah Syrup, aus feinem Jam. Rum, Arac und
rung, wobei 38 Flurmorgen Acker, Weizen Wein bereitet, das Quart 1 die Fla
boden, ſoll Familienverhältniſſe wegen ver ſche 22
kauft werden. Nähere Auskunft ertheilt aaf Ananas-Punſch-Syrup, das
portofreie Anfragen Quart 1 die Flaſche 1 beiKrüchern bei Cöthen. W. Fürſtenberg.

Mühlenbeſitzer F. Lucke. Auf einer Anhaltiſchen Domaine kann
ſofort ein Oekonomie-Lehrling gegen 100

Leere Fäſſer, Säcke, Kiſten, Flaſchen Koſtgeld bei zweijähriger Lehrzeit eine Stelle
und Kruken von verſchiedener Größe ſind finden. Das Nähere ertheilt auf frankirte
noch billig zu verkaufen große Steinſtraße Briefe J. B. Meyer in Gröbzig bei

Nr. 130. Cöthen.
Gebauerſche Buchdruckerei.

vvddss8Kroch s e e e e

Auetion.
Freitag den 4. d. M. Nachmittags 1

Uhr verſteigere ich gr. Ulrichsſtraße Nr. 20
gegen gleich baare Bezahlung einen großen
Theil des Voigtel'ſchen Nachlaſſes, als:

1 gr. goldene Medaille mit dem Bruſt
bilde des Königs Friedrich Wilhelm III.
und der Boruſſia, 1 goldenen Ring mit
1 gr. Amethyſt und 158 Stück Diaman-
ten, 1 paar dgl. Ohrringe mit 40 Dia-
manten, 1 goldene engl. Taſchenuhr, 1
dgl. Erbskette, 12 Stück ſchwere ſilberne
Eß- und 6 dgl. Kaffeelöffel, 1 ſchönen
modern gearbeiteter Mahagoni-Secretair,
1 dgl. Servante, 1 dgl. gr. Trumeaux-
ſpiegel, 1 dgl. Sopha, 6 dgl. Rohr
ſtühle, 1 Lehnſtuhl, 1 gr. Spiegel in
verziertem Goldrahmen, 1 Bücherſchrank,
1 ſchön gearbeitetes Wiener Flügel-Jn-
ſtrument (von vorzüglichem Tone), ſehr
gute Federbetten, 1 Matratze, Wäſche

u. dgl. m. Brandt.
Auction.

Montag den 7. d. M. Nachmittags 1
Uhr verſteigere ich gr. Ulrichsſtraße Nr. 20
den Ritz e'ſchen Nachlaß, als: Uhren,
Kupfer, Meſſing, Betten, Wäſche, Klei-
dungsſtücke, Secretair, Spiegel, Sophas,
Eck- und Kleiderſchränke, Tiſche, Stühle,
Pulte, Rücke, Koffer, Bettſtellen, eine
faſt neue eichene Hausthür 12 dgl. Fen-
ſter, Wirthſchaftsgeräthe u. dgl. m.

Brandt.

Stadttheater.
Dienstag den 1. Februar: Valentine,

Schauſpiel in 5 Akten von G. Freitag.

FamilienNachrichten.
Todes Anzeige.

Nach einem kurzen Krankenlager ent-
ſchlief geſtern Abend nach auf 10 Uhr
in Folge einer Leberverhärtung unſer in-
nigſt geliebter Gatte und Vater, der Spe-
diteur Georg Heſſe, in einem Alter von
60 Jahren 7 Monaten eines überaus ruhi-
gen und ſanften Todes.

Dieſe ſchmerzliche Anzeige widmen Freun-
den und Bekannten des Verewigten

Halle, den 31. Januar 1848.
die trauernden Hinterbliebenen.

Todes Anzeige.
Sanft und ruhig entſchlummerte der Kö

nigl. O. konomie- Amtmann Carl Ludwig
Nordmann hier zu einem beſſern Da
ſein.

Leipzig, den 28. Januar 1848.
Die Hinterlaſſenen,


	Der Courier
	Jahr
	Monat
	Tag
	No 26.
	[Seite 1]
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Beilage zu Nr. 26
	[Seite 5]
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8







